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Mit dem „Gesetz zur Förderung der Gesundheit und Verbesserung des Schutzes von Kindern in Niedersachsen 
(NFrüherkUG)“ trat zum 01.04.2010 ein Gesetz in Kraft, das zum Ziel hat, die Gesundheit von Kindern zu 
fördern und den Kinderschutz zu verbessern. Darüber hinaus sollen Kinder in größerem Maße als bisher an 
Gesundheitsuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, die ihre körperliche oder geistige Entwicklung 
in nicht geringfügigem Maße gefährden, teilnehmen. 

Seit dem 01.04.2010 werden die Eltern bzw. gesetzlichen Vertreterinnen/Vertreter vom Niedersächsischen Lan-
desamt für Soziales, Jugend und Familie (LS) angeschrieben und darum gebeten, für ihre Kinder einen Termin zur 
Früherkennungsuntersuchung innerhalb der jeweiligen Fristen mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt zu vereinbaren. 
Eingeladen wird für die Früherkennungsuntersuchungen U 5 bis U 8, d.h. für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 
zum 4. Lebensjahr (Anlage 1). Nehmen Eltern bzw. die gesetzlichen Vertreter die Untersuchungen nicht wahr, so 
werden sie nochmals daran erinnert. Sollte auch daraufhin keine Rückmeldung über eine durchgeführte Früher-
kennungsuntersuchung vorliegen, so ergeht eine Meldung an die örtlichen Träger der öffentlichen Kinder- und 
Jugendhilfe. 

Nach § 4 des NFrüherkUG ist der Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe berechtigt, diese ihm über-
mittelten Daten für seine Aufgaben nach dem Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) zu verarbeiten. Das Gesetz 
führt nicht aus, in welcher Form bzw. in welchem Umfang diese Verarbeitung der Daten erfolgen soll. Aus 
diesem Grund hat die Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter der Länder Niedersachsen und Bremen (AGJÄ) 
gemeinsam mit den Nds. Städtetag (NST) und Nds. Landkreistag (NLT)  bereits Anfang 2010 eine Erstauflage 
dieser Arbeitshilfe zur Umsetzung des Gesetzes erarbeitet.

Der Vorstand der AGJÄ hatte mit der Erstellung der Erstauflage der Arbeitshilfe festgelegt, dass die Arbeits-
gruppe, die federführend die Arbeitshilfe erstellt hat,  im Jahre 2011 eine Überprüfung der Verfahrensvor-
schläge vornehmen soll. Da bereits Ende des Jahres 2010 eine Vielzahl von Fehlmeldungen (ca. 80 %) an die 
Jugendämter festzustellen waren, in denen bereits eine Früherkennungsuntersuchung erfolgt war, hatte die 
Arbeitsgruppe Verbesserungsvorschläge erarbeitet und diese mit Vertretern des Nds. Sozialministeriums (LS) 
erörtert.  Das LS hat  auf Empfehlung der Arbeitsgruppe einige Optimierungen im Umsetzungsprozess des 
Gesetzes vorgenommen. Aufgrund einzelner ungeklärter Rechtsfragen bei der Umsetzung des NFrüherkUG hat 
die AGJÄ ein Rechtsgutachten beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) in Auftrag 
gegeben. Die Erkenntnisse des Rechtsgutachtens sowie den bisherigen Erfahrungswerten in den Jugendämtern 
erforderte eine Konkretisierung der Erstauflage der Arbeitshilfe. Das DIJuF hat die bisherige Rechtsauffassung 
der AGJÄ geteilt, dass die Mitteilung des LS über die Nichtteilnahme an einer Früherkennungsuntersuchung für 
sich genommen noch keinen gewichtigen Anhaltspunkt für eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des § 8a SGB 
VIII darstellt. Die Mitteilung des LS über die Nichtteilnahme an einer Früherkennungsuntersuchung kann sich 
daher nicht auf Aufgaben zur Wahrnehmung des Schutzauftrages des Jugendamtes beziehen, sondern vielmehr 
auf Beratungsaufgaben im Rahmen des § 16 SGB VIII  und wenn sich das im Rahmen der Beratung als geeignet 
und notwendig herausstellen sollte, auf weitergehende Hilfen. Wir hoffen, dass auch diese Neuauflage eine 
Unterstützung für die Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe bei der  Umsetzung des NFrüherkUG ist. 

Dr. Frank Lammerding
VORSITZENDER DER AGJÄ

vorwort
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1. organisatorische Anbindung

Nach dem NFrüherkUG nimmt der örtliche Jugendhilfeträger (ö.T.) bei der Klärung und Beratung wegen einer 
nicht festgestellter Früherkennungsuntersuchung Aufgaben nach dem SGB VIII wahr (§ 4 Abs. 2  NFrüherkUG). 
Es handelt sich hierbei in der Regel um Leistungen nach § 16 Abs. 2 Nr.1 und 2 SGB VIII, es sei denn es liegen 
die Voraussetzungen im Einzelfall für andere Beratungsleitungen vor. Es liegt in der Verantwortlichkeit der 
zuständigen Gebietskörperschaft als ö.T. festzulegen, von welcher Stelle die Bearbeitung/ Beratung vorge-
nommen wird. Dies kann sowohl der Allgemeine Soziale Dienst/Kommunale Soziale Dienst, aber auch z. B. der 
Kommunale öffentliche Gesundheitsdienst sein. Die Bearbeitung der Meldungen und die Beratungsleistungen 
können auch von Trägern der freien Jugendhilfe erbracht werden (§ 3 Abs. 2 S. 1 SGB VIII). Es wird empfohlen, 
dem Niedersächsischen Landesamt für Soziales, Jugend und Familie (LS), Team U-Untersuchungen mitzuteilen 
an welche Organisationseinheit die Daten übermittelt werden sollen.

UmsetzUng des nFrüherkUgA.
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2. Gesetzliche einordnung und Vorschlag für den Verfahrensablauf

Die Entscheidung zur Teilnahme von Kindern an Früherkennungsuntersuchungen obliegt allein den Eltern  
bzw. Sorgeberechtigten und ist keine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe. 
Ziel der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. Es besteht 
insoweit aber kein Generalverdacht gegen die Personensorgeberechtigten dahingehend, dass sie ihre Kinder 
gefährden und es gibt deshalb keine Befugnis zu einer generellen vorbeugenden Überwachung. Der Anlass für 
das Tätigwerden des ö.T. nach einer Datenübermittlung gem. § 4 Abs 2 NFrüherkUG ist die nicht festgestellte 
Teilnahme an einer Früherkennungsuntersuchung und nicht die tatsächliche Nichtteilnahme. Die Mitteilung des 
LS über die Nichtteilnahme an einer Vorsorgeuntersuchung stellt für sich genommen noch keinen gewichtigen 
Anhaltspunkt für eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des § 8a SGB VIII dar. Im SGB VIII gibt es keine gesetz-
liche Regelung Eltern ohne Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vorsichtshalber zu überprüfen, ob 
sie ihr Kind misshandeln, vernachlässigen oder missbrauchen. Die Mitteilung des LS über die Nichtteilnahme 
an einer Vorsorgeuntersuchung kann sich daher nicht auf Aufgaben zur Wahrnehmung des Schutzauftrages 
des Jugendamtes beziehen, sondern vielmehr auf Beratungsaufgaben im Rahmen des § 16 SGB VIII und wenn 
sich das im Rahmen der Beratung als geeignet und notwendig herausstellen sollte,  auf weitergehende Hilfen. 
Ist Anlass für das Tätigwerden allein die Nichtfeststellbarkeit einer Früherkennungsuntersuchung und liegen 
aufgrund anderweitiger Erkenntnisse keine Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vor, ist eine Auf-
gabenwahrnehmung nach dem SGB VIII unzulässig mit dem Eingriffe in das Elternrecht verbunden wären. In 
diesem Rahmen ist z.B. eine fehlende Rückmeldung von Eltern, die Einlassverweigerung oder die Ablehnung 
eines Hausbesuches zu akzeptieren. Nicht erlaubt ist daher ein Tätigwerden ohne Wissen der Eltern bzw. ande-
rer Personensorgeberechtigter. Im vorliegenden Verfahrensablauf (graphisch dargestellt) wird den gesetzlichen 
Bestimmungen folgend ein Vorschlag für die Aufgabenwahrnehmung unterbreitet. 
Der Verfahrensvorschlag stellt aus Sicht der AGJÄ einen Mindeststandard der Bearbeitung dar. Die Aufgaben-
wahrnehmung beginnt mit dem Dateneingang beim ö.T. Es erfolgt die Prüfung der örtlichen Zuständigkeit. Sie 
endet mit Beratung oder ggf. der Unterbreitung weiterer Hilfsangebote wenn sich dies im Einzelfall als geeignet 
und notwendig herausstellen sollte. Ob zusätzliche Bearbeitungsschritte erforderlich sind entscheidet jeder ö.T. 
in eigener Zuständigkeit. Der Verfahrensablauf beschreibt das Verfahren innerhalb des ö.T. (für den Fall der 
Übertragung der Aufgaben an einen freien Träger ist das Verfahren ggf. zu modifizieren).

UmsetzUng des nFrüherkUgA.
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 1  Der Arbeitsumfang wird vom NLT bzw. NST mit durchschnittlichen Werten pauschaliert errechnet.

UmsetzUng des nFrüherkUgA.
3. beschreibung der Prozessschritte

1. Mit dem Eingang der Meldung (Zeitpunkte der voraussichtlich ersten Eingänge siehe Anlage 1) beim ö.T. 
 ist zunächst die örtliche Zuständigkeit zu prüfen. Falls die örtliche Zuständigkeit nicht gegeben ist, sollten   
 die Unterlagen – ohne weitere Ermittlung des Wohnortes oder Aufenthaltes der Eltern – an das LS zurück- 
 gegeben. In jedem Fall sollte eine Dokumentation erfolgen (Anlage 2).
 Die Verlaufsdokumentation folgt den Prozessschritten und ist in drei Abschnitte unterteilt:
 a. Stammdaten des betreffenden Kindes / der Familie
  - Feststellung der örtlichen Zuständigkeit, ggf. Rückgabe an das LS
  - Abgabe an den internen zuständigen Dienst
 b. Arbeitsschritte 
  - Anschreiben und/oder Telefonat
  - ggf. Hausbesuch für eine Beratung
  - Erfassung Zeitaufwand in Minuten
 c. Ergebnis der Ermittlung

2. Mit der Feststellung der örtlichen Zuständigkeit sollte spätestens am 4. Arbeitstag nach Eingang des 
 Schreibens eine Kontaktaufnahme mit den Eltern erfolgen. Diese soll möglichst schriftlich und/oder telefo- 
 nisch erfolgen.

3. Mit der Übersendung eines Anschreibens (Anlage 3) sollten die Eltern darum gebeten werden, innerhalb 
 einer Frist von sechs Arbeitstagen eine entsprechende Bescheinigung des Arztes an den ö. T. zu senden.  
 Dies kann die Fotokopie des Vorsorgeheftes sein oder auch die dem Anschreiben beigefügte Bestätigung  
 einer kinderärztlichen Untersuchung, die durch den Arzt abgestempelt und unterschrieben ist.

4. Liegt der erbetene Nachweis innerhalb der jeweils festgesetzten  Frist (10. Arbeitstag nach Eingang ö.T.)  
 nicht vor, so sollte ein Hausbesuch (bis zum 20. Arbeitstag nach Eingang beim ö.T.) durchgeführt werden.  
 Hausbesuche sind jedoch nur zulässig, wenn
	 •	 sie	zur	Wahrnehmung	von	Beratungsaufgaben	etwa	der	Aufklärung	über	die	Erziehung	und	die	Bedeu- 
  tung der Früherkennungsuntersuchungen erfolgen und 
	 •	 die	Personensorgeberechtigten	vorher	gefragt	wurden	und	damit	einverstanden	sind.	

 Für die Durchführung eines unangemeldeten oder unerwünschten Hausbesuches allein auf der Grundlage 
 des § 4 Abs. 2  NFrüherkUG gibt es keine Rechtsgrundlage. Auch für eine  Datenerhebung oder Übermitt- 
 lung ohne Einverständnis ergibt sich keine gesetzliche Rechtfertigung (§§ 62, 64, 65 SGB VIII). Sollte ein 
 Hausbesuch durchgeführt werden und keine weiteren Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung  
 vorliegen, so sind die Personensorgeberechtigten im Hinblick auf die Inaugenscheinnahme des Kindes eben- 
 falls zu befragen. 

 Der bisher in der ersten Auflage der Arbeitshilfe beschriebene  Zeitrahmen von 10 Arbeitstagen (Eingang 
 der Meldung des LS bis zum Hausbesuch) ist aufgrund der bisherigen Erfahrungen der Jugendämter auf 
 20 Arbeitstage ausgeweitet worden. Die einzelnen Verfahrensschritte sollten sich weiterhin an die vorge- 
 schlagenen Fristen orientieren und den  Gesamtzeitrahmen von 20 Tagen nicht überschreiten.
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UmsetzUng des nFrüherkUgA.
5. Das Beratungsgespräch mit den Personensorgeberechtigten soll (Einverständnis der Personensorgeberech- 
 tigten vorausgesetzt) dokumentiert werden. Hierzu ist ein Muster beigefügt (Anlage 4).

6. Die festgestellte Nichtteilnahme an einer Früherkennungsuntersuchung reicht nicht aus, um eine Anrufung  
 des Familiengerichts vorzunehmen. Es müssen Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vorliegen, da 
 ansonsten das Gericht keinen rechtlich zulässigen Anlass hat um tätig zu werden (vgl. § 157 Abs. 1 FamFG).

7.  Besonders wichtig ist eine einheitliche Evaluation unter Nutzung der Dokumentation und des Zeiter- 
 fassungsbogens (Anlage 5). Die evaluierten Erfahrungen sollen Grundlage für weitere Optimierungen sein. 
 Die Datenerhebung umfasst
 1. die Gesamtzahl der vom LS gemeldeten Fälle.  
 2. die in der Verlaufsdokumentation (Anlage 2) erfassten Arbeitsminuten. 
 Diese Daten des ersten Evaluationszeitraums (1.1.-31.3.2011) sollen von den ö.T. erfasst und aufsummiert  
 bis spätestens zum 30.04.2011 an die Geschäftsstellen des Niedersächsischen Landkreistages oder des  
 Niedersächsischen Städtetages gesendet werden. Die Daten des zweiten Evaluationszeitraumes  
 (1.4.-30.6.2011) sollen bis auf Weiteres erhoben und nach dem 1.7.2011 zeitnah an die zuvor genannten 
 Geschäftsstellen übermittelt werden. Als Standard soll dabei eine Excel-Tabelle verwendet werden. Der 
 Erfassungsbogen wird daher weiterhin als Excel-Vorlage für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

 Die Meldebehörden übermitteln gemäß § 11 a der Niedersächischen Verordnung über regelmäßige Daten- 
 übermittlungen die Daten an das LS, welches es für die Umsetzung des NFrüherkUG verwendet. Bei Daten- 
 übermittlungen nach dieser Verordnung ist der Datensatz für das Meldewesen zugrunde zu legen. Hierbei  
 ist ein sog. DS-Meldfeld über die Zugehörigkeit einer Person zu den NATO-Truppen i.S. v. Artikel 1 NATO- 
 Truppenstatut nicht vorgesehen. Weiterhin kennt das Deutsche Melderecht keinen Hauptwohnsitz im  
 Ausland. Soweit demnach Personen im Sinne Artikel 1 NATO-Truppenstatut sich in Niedersachsen bei einer  
 Kommune anmelden, obwohl sie nach Artikel 6 Abs. 1 des Zustandeabkommens zum NATO-Truppenstatut  
 von der Meldepflicht befreit sind, werden die entsprechenden Daten an das LS übermittelt. Eine Selektion 
 der Daten von Personen i.S.d Artikel 1 NATO-Truppenstatut ist dem LS nicht möglich, so dass Einladungs-,  
 Erinnerungsschreiben und auch Meldungen nach § 4 Abs 2 NFrüherkUG für diesen Personenkreis ggf. an  
 die ö.T. versand werden. 

 Ziel der Arbeitsgruppe war es sowohl in der Erstauflage als auch in dieser Auflage der Arbeitshilfe, das 
 Verfahren möglichst schlank und vom Aufwand her zeitlich überschaubar zu gestalten. Gleichzeitig muss 
 fachgerechtes Handeln sichergestellt und im Zweifelsfall auch überprüfbar sein.

 Das nunmehr überarbeitete  Bearbeitungsverfahren ist innerhalb der Arbeitsgruppe intensiv diskutiert  
 worden. Es ist davon auszugehen, dass sich auch die damit betreuten Fachkräfte nochmals intensiv mit dem 
 Verfahren befassen müssen.  

 Hervorzuheben ist nochmals, dass eine versäumte U-Untersuchung allein noch kein hinreichender Grund  
 ist, von einer Kindeswohlgefährdung auszugehen und von vornherein ein Prüfverfahren nach § 8a SGB VIII  
 einzuleiten.
 

 2  Ein wesentlicher Teil der Formulierungen entstammt der Stellungnahme des DIJuF vom 15.03.2011, welches die AGJÄ angefordert hat.
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Verfahrensablauf NFrüherUG

ggf. Hausbesuch 
und Beratungsge-

spräch

Unterbreitung eines 
Beratungstermins

4

10

20

verFahrensablaUF – graFIschB.
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Anlage 1

anlagenC.
beginn der meldungen

inhalte der Untersuchungen
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Anlage 2

anlagenC.
Verlaufsdokumentation

Muster
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anlagenC.
Anlage 3Muster

erinnerung an die Früherkennungsuntersuchung U  Ziffer
hier:  Name des Kindes  ,geb. am  Datum

bestätigung

Das Kind _________________, geb. am ________

wurde am ____________ kinderärztlich untersucht.

                                        ___________________
Praxisstempel                    Unterschrift

Sehr geehrte Frau Name der Mutter ,
sehr geehrter Herr  Name des Vater ,

Sie haben bereits vor einiger Zeit ein Schreiben des Niedersächsischen Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie 
erhalten, in dem Sie an die Früherkennungsuntersuchung 
U       für       erinnert wurden. 

Durch eine solche Untersuchung lassen sich eventuell vorhandene Krankheiten oder Entwicklungsverzögerungen früh-
zeitig erkennen und behandeln. Dies möchte auch das Land Niedersachsen fördern. Mit dem „Gesetz zur Förderung 
der Gesundheit und Verbesserung des Schutzes von Kindern in Niedersachsen“ will das Land erreichen, dass Kinder in 
größerem Maße als bisher an den Früherkennungsuntersuchungen teilnehmen. 

Nach unseren Informationen ist       bis heute nicht untersucht worden.

Hat die Vorsorgeuntersuchung möglicherweise doch schon stattgefunden oder haben Sie dafür bereits einen Termin 
vereinbart? Dann senden Sie uns bitte eine Bescheinigung wie zum Beispiel eine Fotokopie des Vorsorgeheftes oder eine 
Bescheinigung vom Arzt bis zum       zu. Gerne können Sie mich auch anrufen.

Wenn uns die Bescheinigung bis zum genannten Zeitpunkt  nicht vorliegt, möchten  wir am       um       Uhr persönlich 
zu Ihnen kommen. Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch       kennenlernen. Gerne informieren wir Sie bei diesem 
Gespräch über weitere Unterstützungsangebote.

Sollten Sie sich bis zum       nicht bei mir gemeldet haben, um einen anderen Termin zu vereinbaren, gehen wir davon aus, 
dass Sie mit unserem Besuch am       einverstanden sind. Sollten Sie mit einem Besuch von mir nicht einverstanden sein, 
so bitte ich Sie, mit mir telefonisch Kontakt aufzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Vorderseite
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Anlage 3

anlagenC.
Muster

Rückseite

Important information: reminder about the early diagnosis examination 
Since 1.4.2010, with the introduction of the Law for the Promotion of Health and Improvement in the 
Protection of Children in Lower Saxony, all parents / legal guardians are contacted by the Lower 
Saxon State Office for Social Matters, Youth and Family, when one of the  U 5 to   U 8 screening 
appointments for their child is coming up. The State Office has informed us that your child’s  
participation in the screening has not yet been confirmed. We would therefore ask you to prove the 
visit to the doctor's with  a photocopy of the page in the preventive care booklet, or with  the printed 
confirmation sheet. If you do not get in touch, we would like to visit you at home on the date 
mentioned, to meet you and your child personally. 

Informations importantes pour le rappel de l’examen de dépistage 
Une conséquence de l’introduction de la « Loi pour la promotion de la santé et pour l’amélioration 
de la protection des enfants en Basse-Saxe » est que, depuis le 01.04.2010 toutes les personnes qui 
ont des enfants à charge reçoivent une lettre du Bureau régional de Basse-Saxe chargé des affaires 
sociales, de la jeunesse et de la famille, lorsqu’un des examens médicaux de prévention U 5 à U 8 est 
prévu.  Le Bureau régional nous a informé que jusqu’à présent, la participation de votre enfant à 
l’examen de dépistage n’a pas encore été confirmée. Nous vous prions donc, de bien vouloir prouver 
la visite chez le médecin par une photocopie du carnet de prévention ou par une attestation écrite. 
Au cas où vous ne vous manifestez pas, nous aimerions vous rencontrer personnellement et 
rencontrer votre enfant à la date citée au cours d’une visite chez vous.  

Erken tan muayenesi hatrlatmas ile ilgili önemli bilgi 
“Aşağ Saksonya’da Sağlğn Teşvik Edilmesi ve Çocuklarn Daha İyi Korunmas Hakkndaki Yasa”nn 
yürürlüğe girmesiyle birlikte 01.04.2010 tarihinden itibaren bütün velilere Aşağ Saksonya Sosyal, 
Gençlik ve Aile Dairesi tarafndan U5’den U8‘e kadar olan muayeneleri ne zaman yaptrmalar 
gerektiğine dair mektup gönderilmiştir. İlgili Daire çocuğunuzun muayenesinin yapldğna dair bir 
bilginin henüz kendilerine ulaşmadğn tarafmza bildirmiştir. Sağlk karnesinde çocuğun 
muayenesinin yapldğn gösteren sayfalarn fotokopisinin ya da doktordan bu muayenenin 
yapldğna dair alnan bir yaznn tarafmza gönderilerek ilgili muayeneyi yaptrdğnz bize 
ispatlamanz rica ediyoruz. Böyle bir belgenin tarafmza ulaşmamas halinde belirttiğimiz tarihte sizi 
ve çocuğunuzu evinizde ziyaret ederek sizi şahsen tanmak istiyoruz.  

Важная информация к напоминанию о профилактическом осмотре 
С вступлением в силу закона «о поддержании здоровья и усилению защиты детей в Нижней 
Саксонии» Нижнесаксонское ведомство по социальным вопросам, по делам молодежи и 
семьи рассылает письма тем родителям и лицам их заменяющим, детям которых предстоит 
пройти одно из профилактических обследований U5 – U8. Указанное ведомство сообщило нам, 
что прохождение Вашим ребенком профилактического обследования до сих пор не было 
подтверждено. Поэтому мы просим Вас, подтвердить посещение врача с помощью копии 
тетради профилактических осмотров или отпечатанного подтверждения. Если Вы не ответите 
нам, мы бы хотели в указанный день лично познакомиться с Вами и Вашим ребенком у вас 
дома. 

 في ولاية نيدرساآسن"دعم صحة الأطفال وتحسين حمايتهم " بموجب قانون 

عندما يحين , على مراسلة أولياء الأطفال.سرةجتماعية والشباب والأيقوم مكتب الشؤون الإ
ولقد أعلمنا المكتب بأنه لم يتحصل  ,  U8  وحتى  U5موعد إجراء الفحص الوقائي من 

 . على تأييد بمشارآة طفلكم في  الفحوصات الوقائية بعد
فإننا نرجو منكم أن تزودونا بنسخة مصورة من دفتر الفحوصات تثبت , لهذا وبناءا عليه

فإننا ننوي التعرف عليكم شخصيا , أما في حالة عدم ردآم علينا, زيارتكم لطبيب الأسرة
 .  لكم في الموعد المذآور عند زيارتنا لكم في منزلكموعلى طف
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anlagenC.
dokumentation des beratungsgesprächs

Anlage 4Muster
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anlagenC.
Anlage 5a

evaluation – Zeiterfassungsbogen (Zusammenfassung)

Muster

01.01.2011 bis

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

120

Hinweis: 

 Werten ermittelt und ist daher nicht zu erfassen!. 

Bitte nur die grau bzw. rot hinterlegten Felder ausfüllen!

Träger der Jugendhilfe:

Zeiträume der Evaluation: 01.01.2011 bis 31.03.2011 und 01.04.2011 bis 30.06.2011

Telefonnummer für Rückfragen: 

Ansprechpartner: 

Gesamtzahl der vom LS gemeldeten Fälle 

31.03.2011

örtlich nicht zuständig / Rückgabe an das LS*

Diese Meldung bezieht sich auf den Zeitraum vom

Anzahl der Fälle, bei denen die Untersuchung zum Zeitpunkt des Kontakt 
mit dem ö.T. bereits erfolgt war*

Anzahl der Fälle, in denen die gesetzl. Vertreter einer Datenübermittlung
durch den Arzt widersprochen haben oder in denen generell eine Untersuchung abgelehnt 
wird.*

Die aufsummierten Daten sind für die Zeiträume vom 1.1.2011 bis zum 31.03.2011 sowie vom 1.4.2011 bis zum 
30.06.2011 jeweils zeitnah an den NLT bzw. NST zu übermitteln.

Datum     Unterschrift

* Wird aus dem Tabellenblatt "Übersicht Verlaufsdokumentation" übernommen

Zeitaufwand in Minuten in Summe für die bearbeiteten Fälle*

Der Zeitaufwand der Arbeitsabläufe bis zum Abschluss der Kontaktaufnahme durch ein 
Formschreiben (s. Flussdiagramm) wird bei der Auswertung mit pauschalierten
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anlagenC.
evaluation – Zeiterfassungsbogen (übersicht Verlaufsdokumentationen)

Anlage 5bMuster
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1. internetseiten

NFrüherkUG
www.u-untersuchungen.niedersachsen.de 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
http://www.bzga.de/infomaterialien/10-chancen-fuer-ihr-kind-faltblatt 

Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter der Länder Niedersachsen und Bremen
www.agjae.de

2. Anschreiben Nds. landesamt für Soziales, Jugend und Familie:

•	 Erstanschreiben	(Vorder-	und	Rückseite)

•	 Erinnerungsschreiben	(Vorder-	und	Rückseite)

•	 Datenübermittlung	an	den	örtlichen	Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe

3. Gesetzestext und Zuständigkeitserlass im wortlaut

4. mitglieder der Arbeitsgruppe
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erstanschreiben (Vorder- und rückseite)
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erinnerungsschreiben (Vorder- und rückseite)

weItere Unterlagen/
InFormatIonen
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datenübermittlung an den örtlichen träger der öffentlichen Jugendhilfe
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Gesetzestexte im wortlaut
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Gesetz 
zur Förderung der Gesundheit und Verbesserung 

des Schutzes von Kindern in Niedersachsen 
Vom 28. oktober 2009 

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Niedersächsisches Gesetz 

über das Einladungs- und Meldewesen 
für Früherkennungsuntersuchungen von Kindern 

(NFrüherkUG) 

§ 1 Ziele, Grundsatz 
1Ziel dieses Gesetzes ist es, die Gesundheit von Kindern zu fördern und den Kinderschutz zu verbessern. 2Dazu 
soll erreicht werden, dass Kinder in größerem Maß als bisher an Gesundheitsuntersuchungen zur Früherken-
nung von Krankheiten teilnehmen, die ihre körperliche oder geistige Entwicklung in nicht geringfügigem Maß 
gefährden. 3Zur Verbesserung des Kinderschutzes werden den örtlichen Trägern der öffentlichen Kinder- und 
Jugendhilfe Daten der Kinder zur Verfügung gestellt, die nicht untersucht worden sind. 

§ 2 einladungen zur teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen 
1Die zuständige Behörde lädt die gesetzlichen Vertreterinnen oder Vertreter der Kinder, die in Niedersachsen mit 
der alleinigen Wohnung oder mit der Hauptwohnung gemeldet sind, schriftlich ein, die Kinder an Früherken-
nungsuntersuchungen teilnehmen zu lassen. 2Die zuständige Behörde sollte bei ihren Einladungen davon aus-
gehen, welche Früherkennungsuntersuchungen in den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach 
§ 92 des Fünften Buchs des Sozialgesetzbuchs bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres vorgesehen sind. 

§ 3 rückmeldung 
(1) 1Die Ärztin oder der Arzt, die oder der eine Früherkennungsuntersuchung durchgeführt hat, übermittelt der 
 zuständigen Behörde unverzüglich die folgenden Daten zu dem untersuchten Kind: 
1. Familienname, 
2.  Vornamen, 
3.  Tag und Ort der Geburt, 
4. Geschlecht, 
5. gesetzliche Vertreterin oder gesetzlicher Vertreter, 
6. gegenwärtige Anschrift der gesetzlichen Vertreterin oder des gesetzlichen Vertreters, 
7. Bezeichnung der durchgeführten Früherkennungsuntersuchung. 
 2Die gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter des untersuchten Kindes kann der Übermittlung
 der Daten widersprechen. 
(2) Wird die Früherkennungsuntersuchung außerhalb Niedersachsens durchgeführt, so soll die gesetzliche  
 Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter des untersuchten Kindes sich die Untersuchung bescheinigen 
 lassen und die Bescheinigung der zuständigen Behörde unverzüglich übermitteln.  
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§ 4 erinnerung, meldung 
(1) Liegt der zuständigen Behörde innerhalb einer angemessenen Frist eine Rückmeldung nach § 3 nicht vor, 
 so erinnert sie die gesetzliche Vertreterin oder den gesetzlichen Vertreter schriftlich an die Früherkennungs- 
 untersuchung. 
(2) 1Liegt der zuständigen Behörde auch innerhalb einer angemessenen Frist nach der Erinnerung eine Rück- 
 meldung nach § 3 nicht vor, so übermittelt sie die in § 5 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 und 6 bis 9 genannten Daten 
 dieses Kindes dem örtlichen Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe. 2Dieser ist berechtigt, die 
 übermittelten Daten für seine Aufgaben nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuchs zu verarbeiten. 

§ 5 datenverarbeitung 
(1) Die zuständige Behörde verarbeitet zur Durchführung der §§ 2 bis 4 folgende Daten zu den in § 2 Satz 1 
 genannten Kindern: 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. gegenwärtige und frühere Anschrift, 
4. Tag und Ort der Geburt, 
5. Sterbetag, 
6. Geschlecht, 
7. gesetzliche Vertreterin und gesetzlicher Vertreter (Familienname, Vornamen, Doktorgrad, gegenwärtige An- 
 schrift, Auskunftssperren nach § 35 Abs. 2 des Niedersächsischen Meldegesetzes), 
8. Bezeichnung der Früherkennungsuntersuchung, 
9. Auskunftssperren nach § 35 Abs. 2 und 3 des Niedersächsischen Meldegesetzes. 
(2) Die in Absatz 1 genannten Daten sind zu löschen, sobald sie für die Durchführung der §§ 2 bis 4 nicht mehr 
 erforderlich sind, spätestens jedoch mit Vollendung des siebten Lebensjahres des Kindes. 

§ 6 überprüfung 
Die Landesregierung überprüft die Auswirkungen dieses Gesetzes bis zum 1. Dezember 2014. 

Artikel 2 
Änderung der Niedersächsischen Verordnung über regelmäßige Datenübermittlungen der Meldebehörden 

Nach § 11 der Niedersächsischen Verordnung über regelmäßige Datenübermittlungen der Meldebehörden vom 
24. September 1986 (Nds. GVBl. S. 306), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. August 2008 (Nds. GVBl. 
S. 276), wird der folgende § 11 a eingefügt: 
§ 11 a Datenübermittlungen an die zuständige Behörde nach dem Niedersächsischen Gesetz über das Einla-
dungs- und Meldewesen für Früherkennungsuntersuchungen von Kindern 

 1.  Familiennamen 0101, 0102, 
 2.  Vornamen  0301, 0302, 
 3.  Anschrift (gegenwärtige und frühere) 1201 bis 1206, 1208 bis 1212, 
 4.  Tag und Ort der Geburt 0601 bis 0603, 
 5.  Geschlecht 0701, 
 6.  Gesetzliche Vertreter (Vor- und Familiennamen, Doktorgrad,  0901 bis 0905, 0908 bis 0913, 7061,
  gegenwärtige Anschrift, Auskunftssperren nach § 35 Abs. 2 NMG)   
 7.  Auskunftssperren nach § 35 Abs. 2 und 3 NMG 7061. 
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 (1) 1Der zuständigen Behörde nach dem Niedersächsischen Gesetz über das Einladungs- und Meldewesen für 
 Früherkennungsuntersuchungen von Kindern sind zur Durchführung dieses Gesetzes die folgenden Daten 
 von Kindern, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zu übermitteln: 
 2Die Übermittlung nach Satz 1 erfolgt anlässlich der Geburt oder des Zuzuges eines Kindes. 
(2) Änderungen der in Absatz 1 Satz 1 genannten Daten von Kindern, die das sechste Lebensjahr noch nicht  
 vollendet haben, und der Sterbetag eines solchen Kindes sind der in Absatz 1 Satz 1 genannten Behörde zu  
 übermitteln; dabei sind die Daten nach Satz 1 Nrn. 1 bis 4 zur Kennzeichnung der Identität beizufügen. 
(3) Die Übermittlungen nach den Absätzen 1 und 2 werden wöchentlich durchgeführt.“ 

Artikel 3 
inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 2010 in Kraft. 
(2) Abweichend von Absatz 1 treten Artikel 1 § 5 und Artikel 2 am 1. Februar 2010 in Kraft. 

Hannover, den 28. Oktober 2009 

der Präsident des Niedersächsischen landtages 
Hermann Dinkla 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

der Niedersächsische ministerpräsident 
Christian Wulff 

                                                                                                                                      (Nds. GVBl. S. 400) 

durchführung des NFrüherkUG 

erl. d. mS v. 4.12.2009 - 302.2-51087/4-1 (Nds.mbl. Nr.1/2010 S.3) - VoriS 21132 –

Zuständige Behörde für die Durchführung des NFrüherkUG ist das LS. 
Bei den nach § 2 NFrüherkUG vorgesehenen Untersuchungen handelt es sich um die Früherkennungsuntersu-
chungen U 5, U 6, U 7, U 7a und U 8. 

Dieser Erl. tritt am 4.12.2009 in Kraft. 
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mitglieder der Arbeitsgruppe

martin Albinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stadt Braunschweig – Jugendamt

carsten Amme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Landeshauptstadt Hannover  – Fachbereich Jugend und Familie

Petra bremke-metscher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stadt Oldenburg – Jugendamt

Paulus Fleige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stadt Osnabrück – Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien

Götz hendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qubic Beratergruppe – Hannover 

Astrid heinrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niedersächsischer Landkreistag

michael Kunze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Landeshauptstadt Hannover – Fachbereich Jugend und Familie

marlis otte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stadt Lüneburg – Jugendamt

Uwe Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Landkreis Soltau-Fallingbostel – Fachbereich Kinder, Jugend, Familie 
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